
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/12/9 86/07/0186
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.12.1986

Index

L66105 Einforstung Wald- und Weideservituten Felddienstbarkeit

Salzburg

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52;

VwGG §42 Abs1;

WWSLG Slbg 1955 §43 Abs1;

WWSLG Slbg 1955 §8 Abs2;

Rechtssatz

Bei der Beurteilung der vor der Regulierungsurkunde geforderten "Bringbarkeit" des dem Servitutsberechtigten

vorgezeigten Holzes hat nicht nur die örtliche Lage des Bezugsortes mit den sich daraus ergebenden geländebedingten

Verhältnissen und die technische Möglichkeit als solche, sondern auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der

berechtigten Liegenschaft unter Bedachtnahme auf eine in Bergbauerngebieten übliche Bringung Beachtung zu

?nden. Es ist hiebei nicht auf die persönliche Leistungsfähigkeit des Eigentümers der berechtigten Liegenschaft

abzustellen, da die Nutzungsrechte vor allem der ordentlichen Bewirtschaftung der berechtigten Liegenschaft zu

dienen haben. Der Einwand, keine Seilwinde zu besitzen und keine Nachbarschaftshilfe in Anspruch nehmen zu

können, ist daher nicht beachtlich.
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